
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 

 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Dienstag, den 05.11.2013 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1 statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 88 vom 15.10.2013 öffentlicher Teil 
 

  2. 
 

Beschlussfassung über Neufestsetzung des Wasserpreises und Vorstellung der Berech-

nung durch Herrn Gruber 

 

  3. 

 

Bekanntgabe über die örtliche Rechnungsprüfung 

- Prüfbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Ho-

henkammer 

- Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2012 durch den Gemeinderat  

 

  4. Kauf einer Wärmebildkamera für die Freiwillige Feuerwehr Hohenkammer 

 

  5. 

 

Information aus nichtöffentlicher Sitzung  

 

  5.1. Vergabe Einbau Digitalfunk beider Feuerwehren 

 

  5.2. Kopiererleasing für Rathaus, Haus des Kindes und Schule 

 

  5.3. Baugebiet Oberfeld - Vergabe an Einheimische (Richtlinien) 

 

  5.4. Baugebiet Oberfeld - Preis freier Markt und Einheimische 

 

  6. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 

 

 
 
 

Hohenkammer, 29.10.2013                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 


